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RS OGH 1971/11/23 9Os119/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1971

Norm

B-VG Art8

StPO §244

StPO §281 Z3

Rechtssatz

Die durch diese Gesetzesstelle unter Nichtigkeitssanktion angeordnete Verlesung der Anklageschrift hat regelmäßig in

deutscher Sprache zu erfolgen, also auch im Falle der (unter Beiziehung eines Dolmetschers durchgeführten)

Hauptverhandlung gegen einen dieser Sprache nicht kundigen Angeklagten.

Entscheidungstexte

9 Os 119/71

Entscheidungstext OGH 23.11.1971 9 Os 119/71
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